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BGH bestätigt überragende marktübergreifende Bedeutung von Amazon 

Eine zu erwartende Schlappe hat der 
Internet-Gigant Amazon bei dem 
Versuch hinnehmen müssen, per Be-
schwerde beim Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe gegen die Einstufung als 
Akteur mit überragender marktüber-
greifender Bedeutung für den Wettbe-
werb eingestuft zu werden. 

Der Kartell-Senat des Bundesgerichts-
hofes hat die Feststellung des Bundes-
kartellamtes bekräftigt, dass Amazon 
eine überragende marktübergreifende 
Bedeutung für den Wettbewerb hat 
(Beschluss vom 23. April 2024 - KVB 
56/22).

Erstmals hat der Kartell-Senat damit 
in erster und letzter Instanz über eine 
Beschwerde gegen eine Feststellung 
nach § 19a Abs. 1 GWB entschieden. 
Die am 19. Januar 2021 in Kraft getre-
tene Regelung des § 19a GWB dient 
der Modernisierung und Stärkung der 
wettbewerbsrechtlichen Missbrauch-
saufsicht. Sie sieht ein zweistufiges 
Verfahren vor. Danach kann das Bun-
deskartellamt in einem ersten Schritt 
die überragende marktübergreifende 

Bedeutung des Unternehmens für den 
Wettbewerb feststellen (§ 19a Abs. 1 
GWB) und dem betroffenen Unter-
nehmen in einem zweiten Schritt be-
stimmte Verhaltensweisen untersagen 
(§ 19a Abs. 2 GWB).

Bundeskartellamt begrüßt die BGH-
Entscheidung

Bei der Bonner Behörde ist die Ent-
scheidung des Kartell-Senats mit Freu-
de zur Kenntnis genommen worden. 
Andreas Mundt, Präsident des Bun-
deskartellamtes: „Wir freuen uns über 
die Bestätigung durch den Bundesge-
richtshof. Das war die erste und damit 
umso bedeutendere Entscheidung des 
BGH zu unserem neuen Instrument zur 
Aufsicht über große Digital-Konzerne. 
Das gibt uns Rückenwind für unsere 
laufenden Verfahren gegen Amazon, 
mit denen wir sicherstellen wollen, 
dass Händlerinnen und Händler auf 
dem Amazon Marktplatz fair behan-
delt werden. Und dieses Urteil gibt 
auch Rückenwind für unsere laufenden 
Verfahren gegen weitere Internet-Kon-
zerne wie Alphabet (Google), Apple, 
Meta (Facebook) und Microsoft sowie 
mögliche neue Verfahren.“

BGH legt den Sachverhalt dar

Amazon ist weltweit unter anderem 
im Bereich des E-Commerce, als sta-
tionärer Einzelhändler und als An-
bieter von cloudbasierten IT-Dienst-
leistungen (Amazon Web Services, 
AWS) tätig. Der Konzern war zum 27. 
Dezember 2021 mit einer Marktkapi-

talisierung von 1,721 Billionen Dollar 
das fünftwertvollste Unternehmen der 
Welt, wobei der Börsenwert innerhalb 
der vorangegangenen sieben Jahre um 
etwa 443 Prozent gestiegen war. Das 
Unternehmen erzielte im Geschäfts-
jahr 2021 weltweit Umsätze von rund 
469,8 Mrd. Dollar. Auf Deutschland 
entfielen davon rund 37,3 Mrd. Dol-
lar. Damit stellte Deutschland auf den 
Umsatz bezogen nach den USA den 
zweitwichtigsten (Absatz-)Markt für 
Amazon dar. Die jährlichen Gewinne 
stiegen von (weltweit) 3 Mrd. Dollar 
im Geschäftsjahr 2017 auf 33,4 Mrd. 
Dollar im Jahr 2021, mithin um 1013 
Prozent. Amazon gehört mit 1,6 Mio. 
Beschäftigten zum 31. Dezember 2021 
zu den größten Arbeitgebern weltweit. 

Das Bundeskartellamt hat mit Be-
schluss vom 5. Juli 2022 nach § 19a 
Abs. 1 GWB festgestellt, dass Ama-
zon.com, Inc. einschließlich der mit 
ihr verbundenen Unternehmen eine 
überragende marktübergreifende Be-
deutung für den Wettbewerb zukommt. 
Die Feststellung ist auf fünf Jahre 
nach Eintritt der Bestandskraft befri-
stet. Gegen diesen Beschluss haben 
Amazon.com, Inc. und eine deutsche 
Konzerngesellschaft Beschwerde mit 
dem Antrag eingelegt, den Beschluss 
aufzuheben. Während des Beschwer-
deverfahrens wurde Amazon von der 
Europäischen Kommission als Tor-
wächter gemäß Art. 3 Digital Mar-
kets Act (DMA) benannt. Für die von 
Amazon betriebenen Vermittlungs-
plattformen Amazon Marketplace 
und Amazon Advertising gelten in der 
Europäischen Union seit dem 7. März 
2024 die das Marktverhalten regelnden 
Vorschriften des DMA. 

Fortsetzung auf Seite 2

Die BGH-Entscheidung in Sachen Ama-
zon ist wegweisend für das gesamte Di-
gital-Business in Deutschland. – Foto: 
Bundeskartellamt / Aschoffotografie
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BGH weist die Beschwerde von 
Amazon ab

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist 
für die Beschwerde gemäß § 73 Abs. 5 
Nr. 1 GWB in erster und letzter Instanz 
zuständig. Verfassungsrechtliche Be-
denken bestehen insoweit nicht. § 19a 
Abs. 1 GWB und der auf Grund dieser 
Vorschrift erlassenen Feststellungsver-
fügung stehen auch keine unionsrecht-
lichen Gründe entgegen. § 19a Abs. 1 
GWB ist eine Vorschrift des nationalen 
Wettbewerbsrechts, deren Anwendung 
neben dem DMA zulässig ist. Da sich 
die Feststellungsverfügung nicht auf 
einen bestimmten Dienst der Infor-
mationsgesellschaft bezieht, verstößt 
sie auch nicht gegen das sich aus der 
Richtlinie 2000/31/EG (E-Commerce-
Richtlinie) ergebende Verbot der Ein-
schränkung des freien Verkehrs von 
Diensten der Informationsgesellschaft 
aus einem anderen Mitgliedstaat. § 19a 
Abs. 1 GWB musste ferner bei der Eu-
ropäischen Kommission nicht nach 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 noti-
fiziert werden, weil es sich nicht um 
eine allgemein gehaltene Vorschrift 
betreffend Dienste der Informations-
gesellschaft im Sinn dieser Richtlinie 
handelt. Danach bestand kein Anlass, 
ein Vorabentscheidungsersuchen an 
den Gerichtshof der Europäischen 
Union zu richten.

Das Bundeskartellamt hat gemäß § 
19a Abs. 1 GWB zu Recht festgestellt, 
dass Amazon in erheblichem Umfang 
auf mehrseitigen Märkten gemäß § 18 

Abs. 3a GWB tätig ist und dem Kon-
zern eine überragende marktübergrei-
fende Bedeutung für den Wettbewerb 
zukommt.

Amazon unterhält weltweit 21 län-
derspezifische Domains mit Han-
delsplattformen (Amazon Store) und 
vertreibt darüber als Hersteller und 
Einzelhändler physische und digitale 
Waren an Endkunden (etwa Ama-
zon Retail, Home Entertainment, 
Twitch, Prime Video, Kindle Content, 
Amazon Music, Amazon Games, 
Amazon Echo und Amazon Alexa, 
Amazon Fire, Fire TV, SmartHome-
Geräte). Gleichzeitig betreibt Amazon 
die Handelsplattformen als Online-
Marktplätze und ermöglicht es drit-
ten Online-Händlern gegen Provisi-
onszahlung, ihre Waren Endkunden 
anzubieten. Amazon hat eine eigene 
Logistik-Infrastruktur und vermittelt - 
auch in Deutschland - Versandaufträge 
zwischen dritten Online-Händlern und 
Versand-Dienstleistern. Amazon Ad-
vertising bringt Werbekunden und An-
bieter von Werbeflächen zusammen.

Die Feststellung der überragenden 
marktübergreifenden Bedeutung für 
den Wettbewerb setzt keine konkrete 
Wettbewerbsgefahr oder Wettbe-
werbsbeeinträchtigung voraus. Viel-
mehr reicht dafür das Vorliegen der 
strategischen und wettbewerblichen 
Möglichkeiten aus, deren abstrak-
tes Gefährdungspotential durch die 
Vorschrift adressiert wird. § 19a Abs. 
1 GWB soll dem Bundeskartellamt 
eine effektivere Kontrolle derjeni-
gen großen Digital-Unternehmen 

ermöglichen, deren Ressourcen und 
strategische Positionierung ihnen er-
lauben, erheblichen Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit Dritter zu nehmen, 
den Wettbewerbsprozess zum eigenen 
Vorteil zu verfälschen sowie ihre be-
stehende Marktmacht auf immer neue 
Märkte und Sektoren zu übertragen. 
Das Bundeskartellamt hat zutreffend 
festgestellt, dass Amazon über solche 
strategischen und wettbewerblichen 
Potentiale verfügt. Der Konzern ist 
auf einer Vielzahl von verschiedenen, 
vertikal integrierten und in vielfältiger 
und konglomerater Weise miteinan-
der verbundenen Märkten tätig und 
hat eine marktbeherrschende Stellung 
auf dem deutschen Markt für Online-
Marktplatz-Dienstleistungen für ge-
werbliche Händler. Er verfügt über 
eine überragende Finanzkraft und ei-
nen überragenden Zugang zu wettbe-
werbsrelevanten Daten wie etwa Kun-
den- und Nutzerdaten, Daten aus dem 
Betrieb der Handelsplattformen und 
Werbeplattformen und damit verbun-
denen Diensten sowie aus dem Betrieb 
von AWS. Amazon hat als Betreiber 
von zahlreichen nationalen Online-
Marktplätzen weltweit und in Deutsch-
land eine Schlüsselposition für den 
Zugang von Einzelhändlern zu ihren 
Absatzmärkten und kann erheblichen 
Einfluss auf die Vertriebstätigkeit von 
Dritthändlern ausüben. Die nunmeh-
rige Geltung der Regelungen des DMA 
und die während des Beschwerdever-
fahrens gegenüber der Europäischen 
Kommission im Rahmen eines Miss-
brauchsverfahrens abgegebenen Zusa-
gen von Amazon stehen der Feststel-
lung nicht entgegen. (ps)

Fortsetzung von Seite 1
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